
Anleitung Eintragung von Kerinindikatoren ab 2020 
 
Ab 8. Januar müssen folgende Kernindikatoren als zusätzliche Pflichtangabe in der Umwelterklärung 
angegeben werden: 

• Stromverbrauch aus erneuerbaren Energien (kWh) 

• Heizenergieverbrauch aus erneuerbaren Energien (kWh) 

• Gesamterzeugung aus erneuerbaren Energien Strom (kWh) 

• Gesamterzeugung aus erneuerbaren Energien Heizung (kWh) 

• Gesamte naturnahe Fläche am Standort (m²) 
 
Diese sind in einem neuen Bericht in Avanti bereits angelegt: 
 
EMAS-Kernindikatoren ab 2020 (bzw. Kernindikatoren) 
 
Zudem ist der Bericht EMAS-Kernindikatoren & Kennzahlen ab 2020 (bzw. Kernindikatoren & 
Kennzahlen) angelegt. Dieser beinhaltet zusätzlich auch die Kennzahlen, entspricht also der von 
uns erstellten Vorlage für das Avanti-Cockpit. 
 
Alle genannten Kernindikatoren sind als Eingabeindikatoren angelegt, d.h. diese müssen entweder in 
Avanti (im GG-Bereich) händisch eingetragen oder nach Ausgabe des Berichts in die Tabelle 
eingefügt werden, siehe Bild. 
 

 
 
 

Naturnahe Fläche am Standort 
 
Die naturnahe Fläche ist unter Flächenverbrauch einzutragen. Diese ist nach EMAS-Änderung Anhang 
IV vom 19.12.2018 wie folgt definiert: 



 
 
 

Stromverbrauch/Heizenergieverbrauch aus erneuerbaren Energien (kWh) 
 
Der Strom- und Heizenergieverbrauch aus erneuerbaren Energien (kWh) kann nicht automatisch von 
Avanti berechnet werden, aber deren Anteile am Gesamtstrom/Heizenergie lassen sich anzeigen. 
Im Energiemanager über die freie Auswertung gibt es die Auswahlmöglichkeit der Anteile. 
So können die Anteile angezeigt werden und zur eigenen Berechnung des absoluten Anteils an 
erneuerbarem Strom/Wärme genutzt werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Gesamterzeugung Strom und Heizung aus erneuerbaren Energien (kWh) 
 
Für die meisten Kirchengemeinden gilt bisher: Gesamterzeugung Strom = Stromeinspeisung 
Sollte keine Eigennutzung vorhanden sein, kann der Wert der Stromeinspeisung übernommen 
werden. Für alle anderen Fälle liegt entweder eine Jahresendrechnung vor oder ein separater 
Stromzähler zur Messung der Eigennutzung/Einspeisung ist vorhanden. 
 
Für selbst erzeugte Heizung könnte ebenfalls eine Rechnung vorhanden sein, ein eigener Zähler ist 
vermutlich nicht vorhanden. 
 


